
 
 

 

Wegleitung 

Bei Änderungen der Tätigkeit(en) einer Verwaltungsgesellschaft aus einem anderen 

EWR-Staat im Wege des freien Dienstleistungsverkehr in Liechtenstein gemäss Art. 14, 

Art. 109 UCITSG 

Diese Wegleitung informiert über Mitteilungspflichten und das Verfahren. 

Vorgehen: 

 Die Verwaltungsgesellschaft teilt der FMA Änderungen des Geschäftsplans vor deren Wirk-

samkeit schriftlich mit. 

 Zusendung per Post und elektronisch an verwg@fma-li.li 

 Die FMA informiert die Verwaltungsgesellschaft über weitere Meldepflichten und die mass-

geblichen Bestimmungen, sofern wegen der Aktualisierung notwendig. 

 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die FMA gerne zur Verfügung. 
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